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Textliche Festsetzungen, Hinweise und Empfehlungen 

(Februar 2020) 

Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereiches 
deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des einfachen Bebau-
ungsplanes Nr. 50 „Anbindung L3261 - B44“ in Biblis. Die zeichnerischen und sonstigen 
Festsetzungen der Plandarstellung werden durch die textlichen Festsetzungen ergänzt. 

Mit dem vorliegenden einfachen Bebauungsplan Nr. 50 „Anbindung L3261 - B44“ in Biblis wird 
der bestehende Bebauungsplan Nr. 35 „Einkaufszentrum Marsch“ (in Kraft getreten am 
04.05.2005) in Teilbereichen überplant und ersetzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

1.  Öffentliche Grünflächen; § 9 (1) Nr. 15 BauGB 

In den zeichnerisch entsprechend festgesetzten „Öffentlichen Grünflächen“ sind bauliche 
Anlagen, auch genehmigungsfreie Anlagen, unzulässig. Mulden und Rohre zur Ableitung des 
auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagwassers, insbesondere an der vorgesehenen 
Versickerungsfläche, sind zulässig. 

2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung von Gehölzen hat außerhalb der Brutzeit - also 
zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar - zu erfolgen. Dies umfasst ausdrücklich auch die 
Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Ästen.  

Gehölzschutz: Für die als zu erhalten festgesetzten Gehölze sind bauzeitlich geeignete 
Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 gegen Beschädigung und Inanspruchnahme (Lagerung, 
Befahren u.ä.) vorzusehen. Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer tatsächlichen 
Umsetzung dieser Maßnahme und die Wahl geeigneter Schutzmaßnahmen hat durch eine 
ökologische Baubegleitung zu erfolgen. 

Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung der Erdarbeiten und der Baustellenvor-
bereitung hat außerhalb der Brutzeit - also zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar - zu 
erfolgen. Als Ausnahme können Erdarbeiten und Baustellenvorbereitungen auch außerhalb 
dieses Zeitraumes zugelassen werden, wenn eine Baufeldkontrolle durchgeführt wird. Hierzu ist 
das beanspruchte Gelände unmittelbar vor Einrichtung der Baustelle bzw. vor Beginn der 
Erdarbeiten sorgfältig durch fachlich geeignetes Personal auf vorhandene Bodennester 
abzusuchen. Im Nachweisfall ist die Einrichtung bzw. der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen 
der Jungen zu verschieben. 

Neuanlage von Gehölzen: Der Pflanzstreifen entlang der östlichen Peripherie hat eine 
ausgewogene Mischung aus Heckenpflanzungen mit einheimischen, standortgerechten 
Hochstraucharten und Bäumen 2. Ordnung zu beinhalten (Gehölze mindestens 2 x verpflanzt, 
Höhe 60 - 100 cm, Pflanzabstand 1,5 x 1,0 m mit einem Anteil von Bäumen/Sträuchern der 2. 
Ordnung von mindestens 15 %, Heister, mindestens 3 x verpflanzt, Höhe 150 - 175 cm); 
beerentragende Straucharten sind hierbei zu bevorzugen (Nahrungsspender für viele 
Vogelarten). Die Reihen sind gegeneinander versetzt anzulegen. Die Gehölze sind unter 
Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel extensiv zu pflegen. Die Pflege erfolgt durch 
einzelstammweise „Auf den Stock setzen“ im Abstand von 6-10 Jahren. Dabei ist pro 



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-050-00 
Einfacher B-Plan Nr. 50 „Anbindung L3261 - B44“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 2 

Pflegegang maximal 50 % der Gehölze zurückzuschneiden, um einen vielfältigen Gehölzcha-
rakter zu entwickeln. 

Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, Amphibien, 
Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropodenfauna sind alle Löcher, die bei (Probe-) 
Bohrungen im Plangebiet entstehen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Maßnahmenfläche zur Pflege, zur Entwicklung und 
zum Schutz von Natur und Landschaft ist extensive Wiesenfläche anzulegen und eine 
entsprechende dauerhafte Pflege vorzunehmen. Zur An- / Nachsaat ist die Samenquelle von 
artenreichen Wiesen desselben Naturraums und von gesicherter Herkunft zu verwenden und 
fachgerecht aufzubringen. Die Flächen sind mindestens einmal, maximal zweimal pro Jahr zu 
mähen; 1. Schnitt zwischen dem 15. Juni und dem 15. Juli, 2. Schnitt nach dem 15. September. 
Das Mähgut ist abzufahren. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und künstlicher oder 
organischer Düngemittel ist unzulässig. 
 

3. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Bei Pflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind ausschließlich standortgerechte 
heimische Gehölze sowie Gehölze gemäß folgender Auswahllisten zu verwenden: 

Baumarten (Hochstamm, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm): 

Acer campestre (Feldahorn) Acer platanoides (Spitzahorn) 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) Carpinius betulus (Hainbuche) 

Juglans regia (Walnuss) Malus domestica (Apfel) 

Malus sylvestris (Wildapfel) Prunus avium (Vogelkirsche) 

Prunus padus (Traubenkirsche) Pyrus communis (Wildbirne) 

Quercus petraea (Traubeneiche) Quercus robur (Stieleiche) 

Sorbus domestica (Speierling) Tilia cordata (Winterlinde) 

Alnus (Erle) Castanea (Kastanie) 

Obstgehölze in Arten und Sorten Salix (Weiden für die Frühtracht) 

Straucharten (verpflanzter Strauch, mindestens 4 Triebe, mindestens 60 - 100 cm): 

Acer campestre (Feldahorn)  

Carpinius betulus (Hainbuche) Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Hartriegel) Corylus avelana (Hasel) 

Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn) Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) 

Ligustrum vulgare (Liguster) Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Prunus padus (Traubenkirsche) Prunus spinosa (Schlehe) 

Rosa canina (Hundsrose) Rosa rubiginosa (Weinrose) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 

 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelgehölzen ist unzulässig. 
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B. Hinweise und Empfehlungen 

1. Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen 
sind ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen 
dieser Anlagen vorgenommen werden können. 

Im Hinblick auf Baumpflanzungen im Bereich von Leitungstrassen ist das Merkblatt „Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV) zu beachten. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume nach DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen 
Mindestabstand von 2,5 m zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird 
dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder 
die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich 
von Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunter-
nehmen abzustimmen. 

Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch Versorgungsunternehmen im Bereich 
bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die Versorgungsträger zu 
errichten. 

Bei Kreuzungen oder Näherungen zu Anlagen der EWR Netz GmbH ist entsprechende 
Rücksicht zu nehmen. Die genaue Lage der Leitungen ist durch Handschachtung festzustellen. 
Die nachstehenden oder in den Plänen angegebenen Schutzstreifen oder Mindestabstände 
sind zu beachten. 

Die Schutzstreifen sind von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit Bäumen oder tiefwurzeln-
den Sträuchern freizuhalten. Vorstehende Tätigkeiten innerhalb der Schutzstreifen sind der 
EWR Netz GmbH anzuzeigen und Schutzmaßnahmen mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. 

Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung dürfen die nachstehenden Mindestabstände bei 
der Verlegung von Leitungen ohne Sondermaßnahmen nicht unterschritten werden. Die 
Sondermaßnahmen sind mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. Darüber hinaus dürfen keine 
Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand, den Betrieb oder die Unterhaltung der 
Leitungen beeinträchtigen oder gefährden. Es wird auch auf behördliche Festlegungen 
verwiesen, die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik. Für Schäden, 
die auf eine Missachtung der vorstehenden Vorgaben beruhen, haftet der Verursacher. 

 
Pläne: Mindestabstand / Schutzstreifen beiderseits 
 lichter Abstand Leitungsmitte 

Niederspannungskabelplan   0,2 m 
Straßenbeleuchtungskabelplan   0,2 m 
Mittelspannungskabelplan mit   0,2 m 
Steuerkabel  
Mittelspannungsfreileitungsplan       10 m 
Gas und Wasserbestandsplan mit 
 Wassertransportleitung (Kennz. HW) 1,5 m    5 m 
 Wasserverteilungsleitung (Kennz. VW) 0,4 m 
 Gas Hochdruckleitung (Kennz. HGD) 1,5 m    3,0 m 
 Gas Mitteldruckleitung (Kennz. VGM) 0,4 m    1,5 m 
 Gas Niederdruck (Kennz. VG)  0,4 m 

Für die Verlegung von unterirdischen Versorgungsleitungen sind die in DIN 1998 vorgesehenen 
Trassenräume freizuhalten. 
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2. Kampfmittel 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, 
dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befindet. 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. 

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende 
Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt wurden sind keine 
Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. 

Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor 
Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte 
Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllun-
gen, Versiegelungen oder sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen 
weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Es ist 
dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner Verbau 
usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern eine sondierfähige 
Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondierung begleitet 
werden. 

3. Denkmalschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
(HDSchG) unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesam-
tes für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises 
Bergstraße zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und 
in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). 

Im Geltungsbereich des B-Plans bzw. dessen direkten Umfeld liegt ein Bodendenkmal 
(Hügelgrab/Hügelgräberfeld/Siedlungsspuren), das nach Vorgabe des hessischen Denkmal-
schutzgesetzes geschützt ist. Es ist daher damit zu rechnen, dass durch die Bebauung 
Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 (Bodendenkmäler) HDSchG zerstört werden. 

Um Qualität und Quantität der archäologischen Befunde zu überprüfen und um später zu 
fundierten Stellungnahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen oder denkmalschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren (§ 18 HDSchG) zu gelangen, ist als Ergänzung zu einem 
Bebauungsplan ein archäologisches Gutachten, d. h. eine vorbereitende Untersuchung gemäß 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG erforderlich, deren Kosten vom Plangeber in dessen Eigenschaft 
als Verursacher zu tragen sind. Aufgrund der Bedenken und Hinweise von hessenARCHÄO-
LOGIE erfolgt die geforderte Untersuchung des Plangebiets in Abstimmung bzw. nach 
Vorgaben von hessenARCHÄOLOGIE. Das Plangebiet ist hinsichtlich des Vorhandenseins von 
Kampfmittelresten und auch von archäologischen Befunden zu untersuchen. Es wird eine 
Kampfmittelsondierung in Auftrag gegeben. Diese Kampfmittelsondierung sollte so erfolgen, 
dass die Darstellung von der Denkmalschutzbehörde archäologisch auswertbar sein sollte. 
Hiernach können die weiteren Maßnahmen detaillierter abgestimmt werden.  

Anstelle einer vorbereitenden Untersuchung/Ausgrabung ist während des Mutterbodenabtrages 
für den Bereich des Bodeneingriffes eine Baubegleitung durch eine in Hessen zugelassene 
archäologische Fachfirma durchzuführen. Voraussetzung ist, dass der Mutterboden mit einer 
ungezahnten Baggerschaufel abgezogen wird und bei Auftreten von archäologischen Resten 
dem beauftragten Grabungsunternehmen genügend Zeit eingeräumt wird, diese zu dokumen-
tieren und zu bergen 
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4. Baugrund, Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Gemeinde keine flächendeckende Baugrunderkun-
dung durchgeführt wurde. Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn eine 
objektbezogene Erkundung auch in Bezug auf mögliche schwankende Grundwasserstände zu 
beauftragen. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf 
organoleptische Auffälligkeiten (ungewöhnlicher Geruch, Farbe etc.) zu achten. Ergeben sich 
bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung 
begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, 
mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche 
Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Es ist 
darauf zu achten ist, dass es bei den bisher unversiegelten Flächen, die auch weiterhin 
natürliche Bodenfunktionen aufweisen sollen, zu keiner weiteren Schadverdichtung kommt. Bei 
nicht zu vermeidender Inanspruchnahme, z.B. als Baustelleneinrichtungsflächen, ist eine 
anschließende Tiefenlockerung vorzusehen, um die ursprünglichen Bodenfunktionen wieder 
herzustellen. 

5. Niederschlagswasser 

Sofern es sich bei der vorgesehenen Niederschlagsversickerung um eine zielgerichtete, 
punktuelle Einleitung handelt, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbe-
hörde zu beantragen. Die Sohle der Versickerungsanlage darf nicht tiefer als 88,50 müNN 
liegen.  

Sollte im Bereich der Versickerungsanlagen ein Bodenaustausch erfolgen, so darf nur 
unbelastetes Material eingebracht werden. Das Material muss die Prüfwerte der Bundesboden-
schutzverordnung für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser unterschreiten bzw. den 
Zuordnungswerten Z 0 der LAGA M 20 entsprechen. Weiterhin darf unterhalb der Versicke-
rungsanlagen nur Material zum Einsatz kommen mit einem Wasserdurchlässigkeitsbeiwert (kf) 
von 1*10-3 bis 10-6 m/s. 

6. Grundwasserstände, Vernässungsgefahr, Deichversagen 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999, S. 1659). Innerhalb des Planbereiches können daher 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende 
Grundwasserstände) erforderlich werden. Es ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. 
Infolge von Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des 
Untergrundes zu rechnen. Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwas-
serstände können eventuell in Abhängigkeit von der Tiefe von Fundamentierung und 
Kellerräumen bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grundwassereinfluss erforderlich 
werden. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder 
vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung 
trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Für die Gemeinde 
Biblis wurden bereits Bemessungsgrundwasserstände ermittelt. Diese sind im Rahmen der 
Planung zu berücksichtigen, um Vernässungsschäden zu vermeiden. Eine objektbezogene 
Baugrunderkundung wird dennoch empfohlen. Hierbei sollten grundstücksbezogen die Fragen 
des anzunehmenden Grundwasserstandes und der Versickerungseignung untersucht und 
geklärt werden. 

Bei Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen), sind 
diese bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße zu beantragen. Das 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt, Dezernat Bodenschutz, 
ist als Obere Bodenschutzbehörde ebenfalls zu beteiligen sofern organoleptische Auffälligkeiten 
vorliegen. Dies gilt auch für alle sonstigen Grundwasserentnahmen. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein wurden 
gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Geländemo-
dellierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene 
Hochwasserszenarien abgebildet. Nach der Gefahrenkarte HWGK_Rhein_020 ist davon 
auszugehen, dass das Plangebiet bei einem Extremhochwasser oder im Falle des Versagens 
der Hochwasserschutzeinrichtungen (z.B. einem Dammbruch) überschwemmt werden kann. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt somit im überschwemmungsgefährdeten 
Gebiet. Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmungen sind aufgrund dieser Sachlage auf 
jeden Fall angebracht. Ausweislich der genannten Gefahrenkarte sind bei einem Versagen der 
Hochwasserschutzeinrichtungen an Rhein oder Weschnitz Wasserstände von bis zu 100 cm 
möglich. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen und, soweit 
erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährden-
den Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verhindern (z.B. 
die hochwassersichere Heizöllagerung). Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere 
elementare Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, 
um das Schadensausmaß bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen 
sind auch über das Internet unter der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (www.rp-
darmstadt.hessen.de) und unter der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) (www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegen-
den Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen. 

7. Nachweis der Löschwasserversorgung, Flächen für die Feuerwehr 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), 
aus § 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-
Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes wird nur der Grundschutz (96 m³/h über 2 h), 
gewährleistet. Darüber hinaus gehender Löschwasserbedarf (Objektschutz) ist im Baugenehmi-
gungsverfahren durch geeignete Maßnahmen (z.B. Löschwasserzisternen, Löschwasserbrun-
nen etc.) nachzuweisen. 

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
zu beachten. 

8. Artenschutz 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Anbau-, Umbau- 
oder Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (z.Zt. 
§ 44 BNatSchG) geregelten - derzeit nicht ersichtlichen, erst später eingetretenen - Verbote 
zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschützten Arten 
gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten, Zauneidechse). Nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, 
sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu 
zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69 und 
71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauliche 
Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Maßnahmen im Rahmen bauaufsichtlicher 
Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmu.de/
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Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr 
Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter 
gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies 
die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut 
zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung bei der 
Umsetzung und Dokumentation der Maßnahmen wird die Einsetzung einer Ökologischen 
Baubegleitung empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bei Beachtung 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes voraussichtlich keine Ausnahmegenehmigung von 
den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies aufgrund aktueller Beobachtungen 
doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmigung bei der Unteren Naturschutz-
behörde des Kreises Bergstraße zu beantragen. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände wird 
eine ökologische Baubegleitung empfohlen. Es wird zudem empfohlen, im Zweifelsfall eine 
fachlich geeignete Person zur Beurteilung der Situation bereits vor der Durchführung von 
Maßnahmen einzuschalten. 

9. Immissionsschutz 

Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten Straßen bestehen keine Ansprüche auf 
Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund des BImSchG.  

10. DIN-Normen 

Folgende DIN-Normen, auf die in den Bebauungsplanunterlagen verwiesen wird, können bei 
der Gemeindeverwaltung Biblis eingesehen oder über den Beuth Verlag GmbH, Berlin bezogen 
werden: 

DIN-Norm Inhalt 
Derzeitiges 

Ausgabedatum 

DIN 18920 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 

Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen 

2014-07 

 




